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DE 1  DE 

ANHANG 

ÄNDERUNGEN DES EU-STUFENPLANS INFOLGE DES BEITRITTS 
NORDMAZEDONIENS ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE 

BESCHAFFUNGSWESEN 

Mit dem Beitritt Nordmazedoniens zum Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen erhält Abschnitt 2 Nummer 1 („Zentrale öffentliche Auftraggeber der 
EU-Mitgliedstaaten“) in Anhang 1 zu Anlage I der Europäischen Union folgende Fassung:  

„1.  Für Waren, Dienstleistungen, Anbieter und Dienstleistungserbringer aus 
Liechtenstein, der Schweiz, Island, Norwegen, den Niederlanden in Bezug auf 
Aruba, dem Vereinigten Königreich und Nordmazedonien — Beschaffungen durch 
alle zentralen öffentlichen Auftraggeber der EU-Mitgliedstaaten. Die beigefügte 
Liste ist unverbindlich.“ 

Mit dem Beitritt Nordmazedoniens zum Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen erhält Anhang 6 Abschnitt 2 der Anlage I der Europäischen Union 
folgende Fassung: 

„2.  Baukonzessionen, sofern sie durch unter die Anhänge 1 und 2 fallende Stellen 
vergeben werden, fallen unter die Inländerbehandlung für Baudienstleister aus 
Island, Liechtenstein, Norwegen, den Niederlanden in Bezug auf Aruba, der 
Schweiz, Montenegro, dem Vereinigten Königreich und Nordmazedonien, 
vorausgesetzt, dass deren Wert mindestens 5 000 000 SZR beträgt, und für 
Baudienstleister aus Korea, vorausgesetzt, dass deren Wert mindestens 15 000 000 
SZR beträgt.“ 
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